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Mehr Autos auf Bahnhofstrasse
STADT LUZERN Seit der Er-
öffnung der Busspur können 
Autos nicht mehr über die Pi-
latusstrasse zum Bahnhof fah-
ren. Deshalb weichen sie jetzt 
auf die Bahnhofstrasse aus. 

SIMON BORDIER
simon.bordier@luzernerzeitung.ch

Die neue Busspur auf der Luzerner 
Pilatusstrasse macht erfinderisch: Weil 
der Individualverkehr die Spur in Rich-
tung Bahnhof/KKL seit Montag nicht 
mehr benutzen darf, sind Alternativen 
zur Pilatusstrasse gefragt. Die offizielle 
Verbindung zum Bahnhof führt seit 
Montag zwar über die Obergrundstras-
se, den Bundesplatz und die Zentral-
strasse. Doch zahlreiche Autofahrer 
wählen nun den Weg über den Hir-
schengraben und die Bahnhofstrasse.

«Längere Wartezeiten»
«Als ansässige Firma in der Nähe der 

Bahnhofstrasse müssen wir seit Montag 
eine merkliche Verkehrszunahme durch 
Schleichverkehr feststellen. Kunden und 
Anlieferer müssen längere Wartezeiten 
bei der Einmündung auf den Bahnhof-
platz in Kauf nehmen», war am Don-
nerstag in einem Leserbrief von Chris-
tina Bamford-Rölli in unserer Zeitung 
zu lesen. Die Verfasserin ist Geschäfts-
führerin des Philateliegeschäfts Rölli-
Schär AG an der Seidenhofstrasse, einer 
Seitenstrasse der Bahnhofstrasse. Auch 
Jonny Azizi, der stellvertretende Leiter 
des Restaurants Rossini an der Bahn-
hofstrasse, beobachtet eine Verkehrs-
zunahme: «Mir ist aufgefallen, dass es 
seit der Eröffnung der Busspur zwischen 
16 und 18 Uhr vermehrt zu Staus auf 
der Bahnhofstrasse kommt.» Er genies-
se von seinem Restaurant aus einen 
freien Blick auf die Strasse und habe im 
Vergleich zur Vorwoche eindeutig einen 
Verkehrszuwachs festgestellt.

Zeitlich lohnt sich Umweg nicht
Im Vorfeld der Busspureröffnung gab 

es Befürchtungen, dass die Autos eine 
Abkürzung durch die Neustadt/Vögeli-
gärtli wählen könnten. Von einer mög-
lichen Umwegstrecke über den Hir-
schengraben und die Bahnhofstrasse 
war bisher nicht die Rede. Hat man 
diese Möglichkeit bei der Stadt gar nicht 
in Betracht gezogen? «Doch, aber sie 
erscheint uns wenig plausibel», sagt 
Stadtingenieur Martin Bürgi. «Die Auto-
fahrer verlieren auf dem Weg durch die 
Begegnungszone beim Luzerner Theater 
und an der Ampel bei der Einmündung 

zum Bahnhofplatz im Vergleich zur 
Strecke über den Bundesplatz sehr viel 
Zeit», sagt Bürgi weiter. Das habe man 
im Vorfeld anhand von Modellen aus-
gerechnet. Erschwe-
rend kommt hinzu, 
dass eine Baustelle im 
Hirschengraben den 
Verkehr momentan 
einschränkt.

«Subjektive 
Eindrücke»

Ende Oktober wer-
de man die veränder-
te Verkehrslage ge-
nau analysieren, wel-
che die neue Busspur mit sich bringe, 
sagt Martin Bürgi. «Dann werden wir 
sehen, wie viel Zeit die Busse dank der 
neuen Spur tatsächlich einsparen, wie 

sich der Verkehr verlagert hat und ob 
es allenfalls neue Probleme bezüglich 
der Verkehrssicherheit gibt.» Bis dahin 
wolle er die «subjektiven Eindrücke» 

von Anstössern der 
Bahnhofstrasse nicht 
kommentieren.

Die Eindrücke der 
Anstösser ergeben 
tatsächlich kein kla-
res Bild, wie eine 
kleine Umfrage ges-
tern in den Geschäf-
ten entlang der Stras-
se zeigte. So meint 
etwa Confiseur Hugo 
Kurmann an der 

Bahnhofstrasse: «Ich habe keine beson-
deren Veränderungen beobachtet.» 
Auch in drei weiteren Geschäften ver-
mochten befragte Angestellte keine 

Verkehrszunahme festzustellen, sie hät-
ten aber auch nicht sonderlich darauf 
geachtet. Christina Bamford-Rölli,  
die Verfasserin des Leserbriefs, war 
gestern für eine Stellungnahme nicht 
erreichbar. 

Bahnhofstrasse ab 2018 autofrei
Früher oder später wird Umwegver-

kehr über die Bahnhofstrasse sowieso 
nicht mehr möglich sein. Gemäss der 
Volksabstimmung vom 22. September 
2013 soll die Bahnhofstrasse gänzlich 
autofrei werden. 2018 soll es so weit 
sein, die Bahnhofstrasse soll zudem zur 
Fussgängerzone umgestaltet werden. An 
diesem Fahrplan habe sich nichts ge-
ändert, sagt Martin Bürgi. «Bei der 
Planung können sich die Anwohner und 
Nutzer der Bahnhofstrasse zudem lau-
fend einbringen», so Bürgi. 
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Stau gestern im Abendverkehr bei der Ausfahrt von der 
Bahnhofstrasse auf den Bahnhofplatz.

 Bild Maria Schmid

Horwer Winzer erhält Recht vor Bundesgericht 
ROSENAU Weinbauer Toni 
Ottiger darf auf seinem Wein-
gut ein neues Gebäude bauen. 
Allerdings muss er das Projekt 
zuerst redimensionieren. 

Seit Jahren kämpfen Weinbauer Toni 
Ottiger und seine Gattin gegen Nachbarn 
und Behörden. Das Paar möchte auf 
seinem Weingut Rosenau auf der Horwer 
Halbinsel ein neues Betriebsgebäude mit 
Wohnung, Degustationsraum, Kelterei 
sowie Tank- und Lagerräumen errichten. 
Das Winzerpaar, das seit mehr als 30 Jah-
ren auf der Rosenau tätig ist, musste im 
September 2012 aus einem Haus, das sich 
im Rebgelände befindet, ausziehen.

Einsprachen von Nachbarn
Die Gemeinde Horw zeigte sich offen 

für das in der Landwirtschaftszone ge-
plante Projekt, erteilte nach einem län-
geren Hin und Her im August 2011 die 
Baubewilligung und wies die Einsprachen 
von Nachbarn ab. Auch die kantonale 
Dienststelle Raumentwicklung, Wirt-
schaftsförderung und Geoinformation gab 
für die Baute grünes Licht. Verschiedene 
Nachbarn konnten sich mit dem Projekt 
allerdings nicht einverstanden erklären 
und zogen den Streit vors Luzerner Ver-
waltungsgericht. Sie erachteten die ge-
planten Gebäulichkeiten angesichts der 

Fläche des Weingutes von knapp 7 Hekt-
aren als überdimensioniert. Das Verwal-
tungsgericht stellte sich auf die Seite der 
Nachbarn und hob die Baubewilligung 
auf, weil die geplante Baute nicht zonen-
konform sei. Einerseits sei die geplante 
Wohnung in der Landwirtschaftszone 
nicht zulässig, da sich der Weinbaubetrieb 
auch von der nahe gelegenen Wohnzone 
aus führen lasse. An-
dererseits seien die 
übrigen Nutzungen – 
Lager- und Material-
räume, Kelterei – zwar 
zonenkonform, doch 
sei ein Bedarf für eine 
Baute in der Grösse 
nicht nachgewiesen.

Arbeitsintensive 
Tätigkeit

Falsch, sagt das 
Bundesgericht nun, 
jedenfalls im ersten 
Punkt: Denn der Reb-
bau sei sehr arbeits-
intensiv, was – zumin-
dest während gewis-
ser Phasen – eine sehr 
häufige Anwesenheit 
auf dem Rebgelände erfordert. Beispiels-
weise bei der Vinifikation: Diese muss 
ständig überwacht werden. Auch wenn 
es nicht ausgeschlossen sei, so das Bun-
desgericht, einzelne Tätigkeiten von 
einem vom Betrieb getrennten Wohnsitz 
aus zu erledigen, sei doch offenkundig, 

dass erst das Wohnen auf dem Betrieb 
die Verrichtung aller Arbeiten neben-
einander in der Form eines Familien-
betriebs erlaube. «Wie unzweckmässig 
die bisherige räumliche Trennung von 
Betriebsgebäude und Kelterei war, illus-
triert der Umstand, dass aus diesem 
Grund jährlich 1200 Fahrten zu Trans-
portzwecken erforderlich waren», meint 

das Bundesgericht. 
Das Verwaltungsge-
richt habe deshalb 
die Zonenkonformi-
tät des Wohnens in 
der Landwirtschafts-
zone für den Betrieb 
der Winzerfamilie zu 
Unrecht verneint. Mit 
andern Worten heisst 
dies, dass auf dem 
Weingut Rosenau 
nun ein Wohnhaus 
erstellt werden darf.

Einverstanden war 
das Bundesgericht 
mit dem Luzerner 
Verwaltungsgericht 
in Bezug auf die 
Grösse des Betriebs-
gebäudes. Ein Ver-

gleich mit dem Weingut Heidegg im 
Kanton Luzern zeigt, dass das geplante 
Betriebsgebäude offenkundig überdi-
mensioniert ist. Auch die Eidgenössische 
Natur- und Heimatschutzkommission 
hatte auf die Überdimensionierung hin-
gewiesen und gefordert, dass das Ge-

bäudevolumen aus Gründen des Land-
schaftsschutzes – die Rosenau liegt im 
Bundesinventarobjekt Vierwaldstätter-
see mit Kernwald, Bürgenstock und 
Rigi – zu verkleinern ist. Die Kommission 
befand etwa, es sei nicht ersichtlich, 
wieso der Betrieb einen Degustations-
raum von 200 Quadratmetern benötige. 

Ein Grundsatzurteil
Toni Ottiger reagiert erleichtert auf 

das Bundesgerichtsurteil. «Wir mussten 
fast zwei Jahre auf das Urteil warten», 
sagt er auf Anfrage. Über das Urteil sei 
er erfreut, zumal dies auch ein Grund-
satzentscheid sei. «Andernfalls hätte das 
ja bedeutet, dass kein Weinbauer mehr 
auf seinem Gut eine Wohnung bauen 
darf.» Und das wäre absurd gewesen, 
so Ottiger: «Wir bewirtschaften den 
Boden», sagt er mit Verweis auf die 
vielen Villen, die an seinen Weinberg 
angrenzen und deren Bewohner im 
Gegensatz zu ihm auswärts arbeiten 
müssen. Gleichzeitig muss Ottiger den 
Wermutstropfen akzeptieren, dass das 
Bauprojekt nicht in der vorgesehenen 
Grösse erlaubt ist. «Jetzt müssen wir das 
Projekt überarbeiten.» Er hoffe, dass 
dieses möglichst am bestehenden Pro-
jekt anknüpfen könne. Die Planungen 
werde man unverzüglich aufnehmen. 

URS-PETER INDERBITZIN 
UND ROBERT KNOBEL
region@luzernerzeitung.ch

 
Urteil 1C_647/2012

93. Geburtstag 
KRIENS Heute feiert Oskar Vögtlin-
Vetter an der Quellenstrasse 3 in 
Kriens seinen 93. Geburtstag. Seine 
Angehörigen wünschen dem Jubilar 
noch «viele unterhaltsame Stunden» 
im Kreise seiner Familie und in 
seinem grossen Bekanntenkreis.

80. Geburtstag 
MALTERS Heute feiert Marie Brühl-
mann an der Luzernstrasse 72a 
ihren 80. Geburtstag. Als Mittelpunkt 
einer grossen Familie kann sie sich 
auf viel Besuch freuen. Die Familie 
gratuliert der Jubilarin ganz herzlich 
und wünscht ihr alles Gute für die-
sen und alle kommenden Tage.

GRATULATION

ANZEIGE

Frist erneut 
verlängert 
SALLE MODULABLE rk. Wie es in 
Sachen Salle Modulable weitergeht, 
ist weiterhin unklar. Das Gericht in 
Bermuda hatte im Frühling ent-
schieden, dass der Butterfield Trust 
die 120-Millionen-Franken-Dona-
tion für den Bau der Salle Modu-
lable 2010 zu Unrecht zurückgezo-
gen hatte.

Aussergerichtliche Einigung?
Die Rekursfrist gegen dieses Urteil 

ist zwar längst abgelaufen, nämlich 
Anfang Juli. Nachdem die Frist un-
genutzt verstrichen war, wurde sie 
bis Anfang September verlängert, 
danach nochmals um einen Monat 
– und jetzt um einen weiteren Mo-
nat bis zum 31. Oktober.

Sowohl der Butterfield Trust als 
auch die Stiftung Salle Modulable 
wollen die Fristverlängerung nicht 
kommentieren, wie sie gestern auf 
Anfrage erklärten. Anzunehmen ist 
allerdings, dass sich die beiden Par-
teien aussergerichtlich einigen wol-
len, um einen Rekurs zu vermeiden. 
Offenbar dauern diese Verhandlun-
gen nun aber wesentlich länger als 
angenommen.

«Das hätte ja 
bedeutet, dass kein 

Weinbauer mehr  
auf seinem Gut eine 

Wohnung bauen darf.»
TONI OTTIGER

«Seit der Eröffnung  
der Busspur kommt 
es zwischen 16 und 
18 Uhr vermehrt zu 

Staus.»
JONNY AZIZI ,  RESTAURANT 
ROSSINI ,  BAHNHOFSTRASSE 
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Malerarbeiten
Innen und aussen, fachmännisch und

preiswert!

Beat Wiprächtiger, Horw

Tel. 041 340 03 83 oder 079 208 85 40

MARKTPLATZ


